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1.  Einleitung

Die	Art	und	Weise	einer	Feuerwehrbedarfs	und	-entwick-

lungsplanung	ist	in	Niedersachsen	auf	Landesebene	nicht	

geregelt,	gleichwohl	bestand	in	den	Städten	und	Gemein-

den	der	Region	Hannover	der	Wunsch	nach	einer	einheit-

lichen	 Grundlage	 für	 ihre	 Bedarfs-	 und	 Entwicklungspla-

nung.

Der	Auslöser	des	„Projektes	Feuerwehr“	auf	Regionsebene	

war	die	Anhörung	der	kommunalen	Spitzenverbände	und	

somit	 der	 jeweiligen	 Mitgliedsgemeinden	 zur	 Änderung	

der	 „Verordnung	 über	 die	 Mindeststärke,	 die	 Gliederung	

nach	 Funktionen	 und	 die	 Mindestausrüstung	 der	 Freiwil-

ligen	 Feuerwehren	 im	 Lande	 Niedersachsen“	 (Mindest-

stärke-VO	 Nds.).	 Hierzu	 wurde	 von	 der	 Gemeinde	 Uetze	

eine	 initiative	 Stellungnahme	 abgegeben,	 deren	 Inhalt	

auf	einem	im	Bereich	der	Gemeinde	Uetze	durchgeführten	

Projekt	beruhte.

Die	Region	Hannover	hat	den	Vorstoß	der	Gemeinde	Uetze	

zum	Anlass	genommen,	ein	„Projekt	Feuerwehr“	zu	star-

ten.	Es	handelt	sich	dabei	um	ein	Projekt	der	Städte	und	

Gemeinden,	 in	 das	 die	 Feuerwehren	 eingebunden	 sind.	

Es	 wurde	 eine	 Lenkungsgruppe,	 in	 der	 die	 Regionsver-

waltung,	 Vertreter	 der	 Hauptverwaltungsbeamten	 in	 der	

Region,	 Regionsfeuerwehrführung	 und	 städtische	 Feuer-

wehrführungen	 sowie	 das	 Land	 Niedersachsen	 vertreten	

sind,	gebildet.	Die	Lenkungsgruppe	hat	eine	Arbeitsgruppe	

aus	Fachleuten	aller	kommunalen	Ebenen	eingesetzt.	Die	

Zusammensetzung	der	Lenkungs-	und	Arbeitsgruppe	kann	

aus	der	Anlage	1	entnommen	werden.

Die	nachfolgenden	Bemessungswerte	und	Angaben	orien-

tieren	sich	an	den	heute	allgemein	anerkannten	taktischen	

und	strategischen	Erkenntnissen	des	Feuerwehrwesens.	Es	

handelt	sich	hierbei	um	empfehlende	Hinweise,	die	eine	

Entscheidungsgrundlage	bei	der	Aufstellung	und	Unterhal-

tung	einer	leistungsfähigen	Feuerwehr	bilden	sollen.

Die	 vorliegenden	 Hinweise	 und	 Empfehlungen	 sollen	 es	

den	Städten	und	Gemeinden	der	Region	Hannover	ermög-

lichen,	 den	 Bedarf	 an	 Einrichtungen	 des	 Brandschutzes		

und	der	Hilfeleistungen	bei	den	Freiwilligen	Feuerwehren	

regionsweit einheitlich zu ermitteln	 und	 zukunftsorien-

tiert	fortschreiben	zu	können.	

Die	Städte	und	Gemeinden	der	Region	Hannover	sollen	vor	

allem	in	die	Lage	versetzt	werden,	die	Fragestellung	not-

wendiger	Qualitäts-	und	Ausstattungsstandards	unter	Be-

rücksichtigung	 spezifischer	 örtlicher	 sowie	 übergemeind-

licher	 Gefährdungspotentiale	 systematisch	 zu	 bearbeiten	

und	 dabei	 im	 Sinne	 einer	 abgestimmten	 nachbarschaft-

lichen	Ausrüstungsplanung	im	Wege	der	interkommunalen	

Zusammenarbeit	zu	wirtschaftlich	optimierten	Ergebnissen	

zu	gelangen.

Örtliche	 Besonderheiten	 und	 besondere	 örtliche	 Risiken	

können	naturgemäß	 in	einer	allgemeinen	Planung	keine	

Berücksichtigung	 finden	 und	 wären	 von	 den	 Kommunen	

noch	einzuarbeiten.

Auch	 wurde	 in	 die	 vorliegenden	 Hinweise	 und	 Empfeh-

lungen	eine	Vielzahl	von	Erkenntnissen	aus	Feuerwehrbe-

darfs	und	-entwicklungsplanungen	anderer	Bundesländer	

eingearbeitet	und	auf	die	 rechtlichen	Grundlagen	 in	Nie-

dersachsen	abgestimmt.

2.  Rechtliche Grundlagen 

Die	Grundlage	 für	den	Brandschutz	 in	Niedersachsen	bil-

det	das	Niedersächsische	Gesetz	über	den	Brandschutz	und	

die	 Hilfeleistungen	 der	 Feuerwehren	 (Niedersächsisches	

Brandschutzgesetz	 –	 NBrandSchG)	 vom	 08.03.1978	 (Nds.	

GVBl.	S.	233),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	7	des	Gesetzes	

vom	16.09.2004	(Nds.	GVBl.	S.	362).

Das	NBrandSchG	enthält	Regelungen	u.	a.	zu	den	Aufga-	

ben,	Trägern,	Arten	und	Kosten	der	Feuerwehren.	Im	Hin-

blick	 darauf,	 dass	 der	 Brandschutz	 von	 den	 Gemeinden	

und	Landkreisen	als	Pflichtaufgabe	des	eigenen	Wirkungs-	
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kreises	erfüllt	wird,	ergibt	sich	die	Notwendigkeit,	für	die-

jenigen	Bereiche,	in	denen	eine	landeseinheitliche	Durch-

führung	des	Gesetzes	dringend	erforderlich	ist,	weiterfüh-

rende	Regelungen	zu	 treffen.	Der	Minister	des	 Innern	 ist	

daher	 durch	§	 37	NBrandSchG	ermächtigt,	 durch	Verord-

nung	 Vorschriften	 zu	 erlassen.	 Von	 dieser	 Ermächtigung	

hat	der	Minister	des	Innern	Gebrauch	gemacht.	Aufgrund	

der	besonderen	Bedeutung	im	Zusammenhang	mit	diesen	

Hinweisen	 und	 Empfehlungen	 wird	 die	 MindeststärkeVO	

Nds.	genannt.

Weitere	 rechtliche	 Grundlagen	 für	 den	 Brandschutz	 sind	

in	zahlreichen	anderen	Gesetzen	bzw.	Verordnungen,	wie		

z.	B.	in	der	„Niedersächsischen	Bauordnung	(NBauO)	“ent-	

halten.	 Aufgrund	 der	 Fülle	 der	 infrage	 kommenden	 Vor-

schriften	wird	hier	auf	eine	einzelne	Darstellung	verzichtet.	

	

3.  Aufgaben und Organisation der 
Feuerwehr

Nach	dem	NBrandSchG	ist	die	Abwehr	von	Gefahren	durch	

Brände	(abwehrender	und	vorbeugender	Brandschutz)	und	

die	Hilfeleistung	bei	Unglücksfällen	sowie	bei	Notständen	

Aufgabe der Gemeinden und der Landkreise sowie des 
Landes.

Das	Land	ist	zuständig	für	zentrale	Aufgaben	(z.	B.	Einrich-

tung	und	Unterhaltung	 von	 Feuerwehrschulen),	 die	 ihrer	

Natur	nach	nur	landeseinheitlich	wahrgenommen	werden	

können.	 Die	 übergemeindlichen	 Aufgaben	 obliegen	 den	

Landkreisen	 und	 der	 Region	 Hannover.	 Wichtige	 überge-

meindliche	 Aufgaben	 nach	 §	 3	 Abs.	 1	 NBrandSchG	 sind		

z.	 B.	 die	 Einrichtung	 und	 Unterhaltung	 von	 Feuerwehr-

technischen	Zentralen	sowie	einer	Feuerwehr-Einsatz-Leit-

stelle	 und	die	Durchführung	 von	Ausbildungslehrgängen.		

Außerdem	sind	die	 Landkreise	und	die	Region	Hannover	

zuständig	 für	 den	 vorbeugenden	 Brandschutz	 (Brand-

schutzprüfer).

Für	 die	 gemeindlichen	 Aufgaben	 des	 abwehrenden	

Brandschutzes	und	der	Hilfeleistung	sind	nach	§	2	Abs.	1		

NBrandSchG	 die	 Gemeinden	 zuständig.	 Sie	 haben	 zu		

diesem	Zweck	insbesondere

1.		eine	 den	 örtlichen	 Verhältnissen	 entsprechende	 leis-

tungsfähige	 Feuerwehr	 aufzustellen,	 auszurüsten,	 zu	

unterhalten	und	einzusetzen,

2.		für	die	Aus-	und	Fortbildung	der	Angehörigen	der	Feuer-

wehr	zu	sorgen,

3.		die	 für	die	Brandbekämpfung	und	die	Hilfeleistung	er-

forderlichen	Anlagen,	Mittel	und	Geräte	bereitzuhalten,

4.		Alarm-	 und	 Einsatzpläne	 aufzustellen	 sowie	 Alarm-

übungen	durchzuführen.

Zur	Erfüllung	der	genannten	Aufgaben	der	Städte	und	Ge-

meinden	nach	dem	NBrandSchG	unterhält	eine	Kommune	

eine	Freiwillige	Feuerwehr,	welche	 je	nach	den	örtlichen	

Gegebenheiten	 auf	 Grundlage	 der	 MindeststärkeVO	 Nds.	

in	 Schwerpunkt-,	 Stützpunkt-	 und	 Ortsfeuerwehren	 mit	

Grundausstattung	gegliedert	werden	kann.	Organisatorisch	

ist	die	Freiwillige	Feuerwehr	Teil	der	Kommune.	Rechtlich	

handelt	es	sich	bei	einer	Freiwilligen	Feuerwehr	um	eine	

öffentliche	Einrichtung	ohne	eigene	Rechtspersönlichkeit.

Die	für	den	Ersteinsatz	erforderliche	Ausstattung	ist	dabei	

durch	die	Freiwillige	Feuerwehr	der	Kommune	(nicht	die	

jeweilige	 Ortsfeuerwehr)	 vorzuhalten. Die Ausstattung 
soll so bemessen sein, dass nur bei den wenigen außer-
gewöhnlichen Ereignissen (Großbrände) oder bei Bedarf 
von Sonderfahrzeugen und -geräten nachbarliche Hilfe 
angefordert werden muss.	Die	Ausstattung	richtet	sich	da-

her	nach	dem	örtlichen	Gefahrenpotential.

Wenn	und	sobald	die	der	Gemeinde	zur	Verfügung	stehen-

den	örtlichen	Mittel	für	die	Brandbekämpfung	oder	Hilfe-

leistung	einschließlich	Nachbarschaftshilfe	nicht	bzw.	nicht	

mehr	 ausreichen,	 besteht	 die	 Möglichkeit,	 die	 Regions-	

feuerwehr	(Feuerwehrbereitschaften	der	Region	und	Feu-

erwehrtechnische	Zentralen)	einzusetzen.	
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In	der	Region	Hannover	ist	für	jeden	Brandschutzabschnitt	

eine	 Feuerwehrbereitschaft	 aufgestellt.	 In	 den	 FTZ	 Burg-

dorf,	Neustadt	und	Ronnenberg	 stehen	 zur	 Zeit	 folgende	

Fahrzeuge	zur	Verfügung:

FTZ Ronnenberg
•	 Schlauchwagen	2000	(H-238)

•		Mannschaftstransportfahrzeug	(H-247)

•		2	Mehrzweckwagen	(H-222	und	H-239)

•		Gerätewagen-Atemschutz	(H-235)

•		Einsatzleitwagen	II	(H-246)

•		2	Kräder	(H-1313	und	H-	1314)

FTZ Burgdorf
•	 Schlauchwagen	2000	(H-245)

•	 Mannschaftstransportfahrzeug	(H-1000)

•	 Mehrzweckwagen	(H-6171)

FTZ Neustadt
•	 Mehrzweckwagen	(H-223)

•	 Einsatzleitwagen	I	(H-227)

•	 Gerätewagen-Nachschub	(H-234)

•	 2	Kräder	(H-228	und	H-229)

Sonderfahrzeuge
•	 	Gerätewagen-Mess	(H-249)	

	 Standort:	Ortsfeuerwehr	Seelze

•	 	Gerätewagen-Gefahrgut	(H-277)	

	 Standort:	Ortsfeuerwehr	Lehrte

4.   Schutzziele bei Feuerwehrein-
sätzen

Nach	 dem	 NBrandSchG	 hat	 jede	 Gemeinde	 eine	 den		

örtlichen	 Verhältnissen	 entsprechende	 leistungsfähige	

Feuerwehr	 aufzustellen	 und	 zu	 unterhalten.	 Der	 Gesetz-

geber	 definiert	 allerdings	 nicht,	 was	 konkret	 unter	 einer	

„leistungsfähigen	Feuerwehr“	zu	verstehen	ist.	Durch	die	

MindeststärkeVO	 Nds.	 wird	 lediglich	 die	 personelle	 und	

materielle	 Ausstattung	 der	 Schwerpunkt-,	 Stützpunkt-	

und	der	Ortsfeuerwehren	mit	Grundausstattung	geregelt.	

Die	 Auslegung	 des	 Begriffs	 „leistungsfähige	 Feuerwehr“		

obliegt	den	Städten	und	Gemeinden	in	eigener	Verantwor-

tung.

Zur	Beurteilung	des	Begriffs	 „leistungsfähige	Feuerwehr“	

wird	 bundesweit	 der	 so	 genannte	 Standardbrand	 als		

kritisches	Schadensereignis	herangezogen.

Definition Standardbrand:	 Wohnungsbrand	 in	 einem	

Obergeschoss	 eines	 mehrgeschossigen	 Wohnhauses	 mit		

Menschenrettung	aus	einem	Obergeschoss	bei	verrauchten	

Rettungswegen.

Über	 den	 Standardbrand	 hinausgehende	 Risiken	 (z.	 B.		

wegen	 der	 Nutzungsart	 und	 der	 Höhe	 von	 Gebäuden)		

müssen	gemeindespezifisch	gesondert	bewertet	werden.

Zur	Bekämpfung	eines	Standardbrandes	müssen	die	erfor-

derlichen	 Einsatzkräfte	 und	 Einsatzmittel	 innerhalb	 einer	

bestimmten	 Zeit	 an	 der	 Einsatzstelle	 einsatzbereit	 ver-

fügbar	 sein.	 Folgende	 Bemessungswerte	 müssen	 daher		

definiert	werden:

•	 Eintreffzeit

•	 Einsatzmittel

•	 Einsatzkräfte

•	 Erreichungsgrad

Alle	Bemessungswerte	müssen	gleichzeitig	erfüllt	sein,	um	

dem	Begriff	„leistungsfähig“	gerecht	zu	werden.

Für	Schadensfälle	unterhalb	des	Standardbrandes	können	

Abstriche	beim	Umfang	der	Einsatzmittel	und	der	Einsatz-

kräfte	 möglich	 und	 vertretbar	 sein.	 Die	 Eintreffzeit	 muss	

aber	bei	jedem	Schadensereignis	eingehalten	werden.	Für	

die	 „technische	 Hilfeleistung“	 sind	 die	 gleichen	 Bemes-

sungswerte	 wie	 bei	 der	 Brandbekämpfung	 anzusetzen.	

Dabei	kann	akzeptiert	werden,	dass	bei	Verkehrsunfällen	

außerhalb	geschlossener	Ortschaften	die	Eintreffzeit	nicht	

in	jedem	Fall	eingehalten	wird.

Bei	 der	 örtlichen	 Umsetzung	 sind	 die	 besonderen	 Gege-

benheiten	 der	 Topographie	 und	 der	 Straßenführung	 zu		
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beachten.	 Im	 Zweifelsfall	 sind	 Übungsalarmfahrten	 zur	

Feststellung	der	Anfahrzeiten	durchzuführen.	Der	Abdeck-

bereich	wird	sich	unter	Berücksichtigung	aller	Einflussgrö-

ßen	in	der	Regel	nicht	als	Kreis	um	das	Feuerwehrgeräteh-

aus	darstellen.

4.1 Eintreffzeit

Die	 zeitkritische	 Aufgabe	 bei	 der	 Brandbekämpfung	 ist	

die	Menschenrettung.	Vom	Brandausbruch	bis	zur	Rettung	

der	sich	im	Rauch	befindlichen	Person	muss	eine	zeitliche	

Grenze	 von	 17	 Minuten	 angenommen	 werden,	 weil	 die	

Reanimationsgrenze	 eines	 Menschen	 bei	 einer	 Kohlen-

stoffmonoxydvergiftung	 (CO-Vergiftung)	 diese	 Zeitspanne	

umfasst.

Durchschnittlich	vergehen	3,5	Minuten	von	der	Entstehung	

bis	zur	Entdeckung	des	Brandes.	Weitere	1,5	Minuten	wer-

den	 für	 die	 Gesprächs-	 bzw.	 Dispositionszeit	 und	 für	 die	

Alarmierung	der	Feuerwehr	benötigt.

Erst	 ab	diesem	Zeitpunkt	 (5.	Minute	 seit	 Brandausbruch)	

beginnt	 die	 sogenannte	 Eintreffzeit	 der	 Feuerwehr.	 Die	

Eintreffzeit	der	Feuerwehr	beträgt	9	Minuten	(Ausrückzeit	

4,5	 Minuten	 +	 Anfahrtszeit	 4,5	 Minuten)	 und	 beinhaltet		

die	Zeit	von	der	Alarmierung	der	Feuerwehrmitglieder,	d.	h.	

Auslösung	des	Alarms	am	Meldeempfänger,	einschließlich	

der	 Anfahrt	 zum	 Feuerwehrgerätehaus,	 dem	 Ausrücken	

des	ersten	Feuerwehrfahrzeugs	von	dort	bis	zum	Eintreffen	

am	Einsatzort.

Nur dieser Zeitabschnitt ist von der Feuerwehr selbst be-
einflussbar und kann als Grundlage der Planung dienen!
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Weitere	3	Minuten	vergehen	durch	Erkunden	und	Durch-

führung	der	ersten	Rettungsmaßnahmen	durch	die	Feuer-

wehr.

Vom	 Brandausbruch	 bis	 zum	 Wirksamwerden	 der	 ersten	

Rettungsmaßnahmen	dürfen	somit	höchstens	17	Minuten	

vergehen.	Die	Reanimationsgrenze	von	sich	im	Brandrauch	

befindlichen	Personen	wird	dann	eingehalten.

Zur	 Bewältigung	 des	 Standardbrandes	 ist	 neben	 der	

Menschenrettung	 auch	 eine	 rechtzeitige	 Brandbekämp-

fung	entscheidend.	Der	hierfür	zeitkritische	Faktor	 ist	der		

voraussichtliche	 Zeitpunkt	 einer	 schlagartigen	 Brandaus-

breitung	durch	Rauchgasdurchzündung	(Flash	over).	Dieser	

kann	ungefähr	20	Minuten	nach	Brandausbruch	auftreten.

Im	engen	Zusammenhang	mit	dem	Bemessungswert	„Ein-

treffzeit“	stehen	die	Begriffe	Abdeck-	und	Unterstützungs-

bereich.

Der	Abdeckbereich	(gelbe	Markierung)	ist	das	Gebiet,	das	

innerhalb	der	Anfahrtszeit	(4,5	Minuten)	vom	Feuerwehr-

gerätehaus	abgedeckt	werden	kann.	Der	Radius	wird	aus	

der	 durchschnittlich	 erreichbaren	 Alarmfahrtgeschwindig-

keit	berechnet.

Der	 Unterstützungsbereich	 (grüne	 Markierung)	 ist	 das		

Gebiet,	 das	 von	 einem	 Feuerwehrgerätehaus	 zur	 Unter-

stützung	der	ersten	eintreffenden	Kräfte	erreicht	werden	

kann.	Der	Radius	wird	aus	der	durchschnittlich	erreichbaren	

Alarmfahrtgeschwindigkeit	berechnet.

Als	durchschnittliche	Alarmfahrtgeschwindigkeiten	werden	

grundsätzlich	folgende	Geschwindigkeiten	angesetzt:

•	 40	km/h	innerhalb	geschlossener	Ortschaften

•	 50	km/h	außerhalb	geschlossener	Ortschaften

Außerhalb	von	geschlossenen	Ortschaften	können	Radius	

und	Fahrstrecke	gleichgesetzt	werden.	Innerhalb	geschlos-

sener	Ortschaften	geht	man	von	der	Annahme	eines	git-

terförmigen	Straßennetzes	aus.	Der	zu	erreichende	Punkt	

ist	durch	die	Bedingung	definiert,	dass	der	Weg	in	Richtung	

x-Achse	gleich	dem	Weg	in	Richtung	y-Achse	ist.

Für	Innerortsbereiche	ergibt	sich	eine	Anfahrtszeit	von:

•	 4,5	Minuten	=		3,00	km	Radius	(Abdeckbereich)

•	 8,5	Minuten		=	5,67	km	Radius	(Unterstützungsbereich)

Für	Außerortsbereiche	ergibt	sich	eine	Anfahrtszeit	von:

•	 4,5	Minuten		=	3,75	km	Radius	(Abdeckbereich)

•	 8,5	Minuten		=		7,08	km	Radius	(Unterstützungsbereich)

Die	genannten	Radien	sind	Durchschnittswerte.

4.2 Einsatzmittel

In	 Niedersachsen	 ist	 ein	 Löschfahrzeug	 entsprechend		

§	 5	 der	 MindeststärkeVO	 Nds.	 die	 Mindestausstattung	

für	 Ortsfeuerwehren.	 Für	 die	 Ersteinsatzmaßnahmen	 zur		

Menschenrettung	werden	mindestens	benötigt:

•	 Aufnahmemöglichkeit	für	eine	Löschstaffel,

•	 feuerwehrtechnische	Beladung	für	eine	Löschgruppe,

•	 	Feuerlöschkreiselpumpe	 mit	 einer	 Nennleistung	 von	

1.000l/min	bei	einem	Nenndruck	von	10	bar,

•	 vier	umluftunabhängige	Atemschutzgeräte	und

•	 	eine	 tragbare	Feuerwehrleiter	mit	einer	Steighöhe	von		

7	m	(z.	B.	vierteilige	Steckleiter).

Dieses	 Einsatzmittel	 ist	 als	 Ausstattung	 nur	 dann	 ausrei-

chend,	wenn	innerhalb	von	13	Minuten	nach	Alarmierung	

noch	ein	weiteres	Löschfahrzeug	die	Einsatzstelle	erreicht.

Die	 Mindest-Fahrzeugausstattung	 einer	 Gemeindefeuer-

wehr	muss	 entsprechend	einer	 Risikobewertung	der	 ört-

lichen	Gegebenheiten	aufgestellt	werden	(z.B.	LF	16,	TLF,	

Hubrettungsfahrzeug	und	Rüstwagen).
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4.3 Einsatzkräfte

Zur	 Ausführung	 aller	 beim	 Standardbrand	 notwendigen	

Maßnahmen	werden	zwei	Gruppen	benötigt.	Die	1.	Grup-

pe	führt	die	Ersteinsatzmaßnahme	Menschenrettung	über	

den	 Treppenraum	 und	 über	 tragbare	 Leitern	 durch.	 Die		

2.	Gruppe	unterstützt	die	1.	Gruppe	und	führt	die	umfas-

sende	Brandbekämpfung	durch.	Diese	Gruppe	sollte	späte-

stens	nach	weiteren	4	Minuten	an	der	Einsatzstelle	sein.

4.4 Erreichungsgrad

Unter	 „Erreichungsgrad“	 wird	 der	 prozentuale	 Anteil	 der	

Einsätze	 verstanden,	 bei	 dem	 die	 Zielgrößen	 „Eintreff-

zeit“	 und	 „Funktionsstärke“	 eingehalten	 werden.	 Ein	 Er-

reichungsgrad	von	z.B.	80	%	bedeutet,	dass	für	4/5	aller	

Einsätze	die	Zielgrößen	eingehalten	werden,	bei	1/5	der	

Einsätze	jedoch	nicht.

Der	 Erreichungsgrad	 ist	 u.a.	 abhängig	 von	 der	 Gleichzei-

tigkeit	 von	 Einsätzen,	 welche	 die	 zuständige	 Feuerwehr	

teilweise	oder	ganz	binden,	der	strukturellen	Betrachtung	

des	Stadtgebietes,	der	Optimierung	des	Personaleinsatzes	

und	 den	 Verkehrs-	 und	 Witterungseinflüssen.	 Aus	 fach-

licher	Sicht	wird	derzeit	ein	Erreichungsgrad	von	80%	als		

Mindeststandard	sowohl	für	die	Bearbeitung	des	Notrufes	

in	 der	 Leitstelle	 als	 auch	 für	 die	 Alarmierungs-	 und	 An-

fahrtszeit	sowie	ein	Erreichungsgrad	von	jeweils	95	%	als	

Zielsetzung	für	richtig	angesehen.

5. Personal/Funktionsstärke

Durch	 die	 Ermittlungen	 und	 Festlegungen	 in	 Ziffer	 4	

„Schutzziele	 bei	 Feuerwehreinsätzen“	 bei	 den	 Punkten	

in	Ziffer	4.1	„Eintreffzeit“	und	4.3	„Einsatzkräfte“	werden	

Parameter	vorgegeben,	die	eine	Bewertung	des	Begriffes	

„leistungsfähig“	ermöglichen.	So	wird	die	Leistungsfähig-	

	

keit	 einer	 Feuerwehr	 regelmäßig	 auch	 dadurch	 zu	 beur-

teilen	sein,	wie	die	personelle	Ausstattung	und	Einsatzfä-

higkeit	 gewährleistet	werden	kann.	Die	MindeststärkeVO	

Nds.	 gibt	 in	 §	 2	 die	 personelle	 Mindestausstattung	 der	

Feuerwehren	 in	Niedersachsen	vor.	 Zur	 Erfüllung	der	ge-

meindlichen	Pflichtaufgabe	hat	zur	Sicherstellung	der	Aus-

rückstärke

•	 	eine	 Ortsfeuerwehr	 mit	 Grundausstattung	 in	 der	 Regel	

einen	Personalbestand	von	mind.	22	Mitgliedern	(dauer-

haft	nicht	weniger	als	18)	

•	 	eine	Ortsfeuerwehr	als	Feuerwehrstützpunkt	in	der	Regel	

einen	Personalbestand	von	mind.	32	Mitgliedern	(dauer-

haft	nicht	weniger	als	26)

•	 	eine	 Ortsfeuerwehr	 als	 Feuerwehrschwerpunkt	 in	 der	

Regel	einen	Personalbestand	von	mind.	42	Mitgliedern	

(dauerhaft	nicht	weniger	als	38)

vorzuhalten.	

Trotz	einer	ausreichenden	Mitgliederzahl	an	Aktiven	 sind	

jedoch	nicht	ständig	alle	aktiven	Einsatzkräfte	auch	verfüg-

bar.	Insbesondere	die	Verfügbarkeit	der	Einsatzkräfte	in	der	

Tageszeit	wochentags	von	08:00	Uhr	-	16:00	Uhr	(alterna-

tiv:	18:00	Uhr)	muss	kritisch	betrachtet	werden	und	macht	

in	 der	 Regel	 organisatorische	 Vorkehrungen	 durch	 die	

Alarm-	und	Ausrückeordnung	erforderlich,	um	die	notwen-

digen	Einsatzkräfte	und	Funktionsstärken	für	das	jeweilige	

Schadensereignis	neben	den	benötigten	Einsatzmitteln	an	

der	Einsatzstelle	verfügbar	zu	haben.	

Es	wird	deshalb	empfohlen,	zunächst	die	Anzahl	der	ver-

fügbaren	Einsatzkräfte	der	einzelnen	Ortsfeuerwehren	ge-

trennt	nach

•	 	wochentags	(Montag	-	Freitag)	8	bis	16	Uhr	und

•	 	nachts	 (Montag	 -	 Freitag)	 16	 bis	 8	 Uhr/Wochenende/

Feiertags	zu	ermitteln.	

Die	 in	 den	 jeweiligen	 Zeitfenstern	 verfügbaren	 Einsatz-

kräfte	müssen	in	der	durch	Ziffer	4.1	bestimmten	Ausrück-

zeit	das	Gerätehaus	erreichen	können.	

Beispielsweise	kann	hierzu	der	nachstehende	Ermittlungs-

bogen	verwendet	werden.
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Nach	 der	 Ermittlung	 der	 durchschnittlich	 tatsächlich	 ver-

fügbaren	Personalstärken	in	den	Ortsfeuerwehren	werden	

diese	 in	der	nachstehenden	Excel-Tabelle	erfasst	und	 zur	

Erstellung	der	Alarm-	und	Ausrückeordnung	herangezogen	

und	in	diese	eingepasst.

Es	muss	berücksichtigt	werden,	dass	ein	bestimmter	Pro-

zentsatz	wegen	Urlaub,	Krankheit,	etc.	nicht	verfügbar	ist.	

Dieser	Prozentsatz	richtet	sich	nach	den	Erfahrungswerten	

der	jeweiligen	Kommune.

Ortsfeuerwehr FF 1 FF 2 FF 3 FF 4 FF 5

A-Dorf 8 2 A-Dorf G-Dorf

B-Dorf 10 6 B-Dorf J-Dorf

C-Dorf 8 5 C-Dorf I-Dorf

D-Dorf 3 1 D-Dorf B-Dorf H-Dorf A-Dorf

E-Dorf 8 4 E-Dorf J-Dorf

F-Dorf 8 4 F-Dorf I-Dorf

G-Dorf 10 6 G-Dorf J-Dorf

H-Dorf 2 0 H-Dorf B-Dorf D-Dorf C-Dorf

I-Dorf 12 5 I-Dorf C-Dorf

J-Dorf 15 10 J-Dorf B-Dorf

E
rr

e
ic

h
b

a
r

D
a

v
o

n
A

G
T

Tages-Alarm-Sicherheit

Ortsfeuerwehr

A-Dorf 8 10 18 2 6 8

B-Dorf 10 15 25 6 10 16

C-Dorf 8 12 20 5 5 10

D-Dorf 3 10 2 8 23 1 6 0 2 9

E-Dorf 8 15 23 4 10 14

F-Dorf 8 12 20 4 5 9

G-Dorf 10 15 25 6 10 16

H-Dorf 2 10 3 8 23 0 6 1 5 12

I-Dorf 12 8 20 5 5 10

J-Dorf 15 10 25 10 6 16

Feuerwehrmitglieder Atemschutzgeräteträger

F
F

 1

F
F

 2

F
F

 3

F
F

 4

F
F

 5

S
u
m

m
e

F
F

 1

F
F

 2

F
F

 3

F
F

 4

F
F

 5

S
u
m

m
e

In	dieser	Tabelle	erfolgt	die	summarische	Erfassung	der	verfügbaren	Einsatzkräfte.
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6.  Risikoanalyse bzw. Gefährdungspotential  
und Bestimmung der notwendigen Mindestausstattung 
je Ortschaft/Ortsfeuerwehr

Bestimmung der Risiken und notwendigen 
Mindestausstattung je Ortsfeuerwehr

Eine	 Risikoabschätzung/-analyse	 des	 Gemeindegebietes	

erfolgt	 tabellarisch	 durch	 die	 dargestellten	 EDV-Tabellen.	

Die	Risikoanalyse	muss	für	jeden	Ortsteil	gesondert	erfol-

gen.

Das	 Risiko	 definiert	 sich	 als	 das	 Produkt	 aus	 der	 „Größe	

eines	 Schadensereignisses“	 und	 der	 „Wahrscheinlichkeit	

(statistische	Häufigkeit)“	eines	Ereignisses	(Risiko	=	Scha-

densgröße	x	Wahrscheinlichkeit).	Bei	der	Ermittlung	sollten	

mindestens	drei	Jahre	zugrunde	gelegt	werden.

Da	nicht	eine	einzelne	Art	und	Weise	der	Bewertung	des	

Risikos	entscheidend	für	die	Situation	 in	einer	Gemeinde	

oder	einem	Ortsteil	sein	kann,	ist	es	sinnvoll,	ein	gemitteltes	

Risiko	zugrunde	zu	legen.	Dies	erfolgt	im	mathematischen	

Sinne	 durch	 eine	 einfache	 Addition.	 Das	 Gesamtrisiko	

ergibt	 sich	aus	der	Addition	der	einzelnen	Risikofaktoren	

R	 1	 bis	 R	 4	 (Einsatzaufkommen,	 Einwohnerzahl,	 örtliche	

Betriebe	etc.,	außergewöhnliche	Risiken).

Grundlage	 für	 die	 Erhebungen	 sind	 konkrete	 Daten	 und	

eine	objektive	Betrachtung	der	Ereignisse.	Die	Wichtungs-

zahlen,	 fiktiven	 Ereigniszahlen	 sowie	 Faktoren	 sind	 den	

Anlagen	R	1	bis	R	4	und	R	Gesamt	zu	entnehmen.

Der	 ermittelte	 Gesamtrisikofaktor	 gibt	 Aufschluss	 über		

die	 Mindestausstattung	 der	 Gemeinde-	 bzw.	 der	 Orts-	

feuerwehren.

Für	 festgestellte	 Risiken	 NBC	 (Anwesenheit	 von	 Einrich-

tungen	 mit	 nuklearen,	 biologischen	 und	 chemischen	

Risiken)	 oder	 W	 (Gewässer)	 ist	 eine	 gesonderte	 Risiko-

betrachtung	mit	Blick	auf	die	Mindestausstattung	der	Feu-

erwehren	notwendig.

Bei	Änderung	der	Referenzwerte	(blaue	hinterlegte	Felder)	

wird	ein	Update	durch	die	Region	Hannover	zur	Verfügung	

gestellt.
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Risiko R 1

Das	Risiko	R	1	wird	bemessen	aufgrund	der	tatsächlichen	

Einsätze	pro	Jahr.	Hierzu	muss	die	Jahresstatistik	der	Feuer-

wehr	nach	den	in	der	Tabelle	genannten	Kriterien	ausge-

wertet	werden.

Bedeutung	des	Schadensereignisses

Klein:	 	kleinere	Einsätze	z.B.	Kleinbrand,	Fehlalarm	durch	

Brandmeldeanlagen,	böswillige	und	Täuschungs-

alarme,	Ölspuren,	Türöffnungen,	Tierrettung	usw.

Mittel:	 	orientiert	sich	hauptsächlich	an	der	Schadenshöhe	

bzw.	an	der	Art	und	Anzahl	der	Personenschäden	

z.B.	 Verkehrsunfall	 oder	 Zimmerbrand	 bis	 5	 Ver-

letzte

Groß:	 	orientiert	sich	hauptsächlich	an	der	Schadenshöhe	

bzw.	an	Art	und	Anzahl	der	Personenschäden	(z.B.	

Verkehrsunfall	 oder	 Wohnungsbrand	 mit	 Toten	

oder	mehr	als	5	Verletzten)

Die	 Anzahl	 der	 Ereignisse	 erfährt	 durch	 die	 Verwendung	

der	fiktiven	Ereigniszahl	eine	zusätzlich	Wertung,	um	das	

Ergebnis	 statistisch	 deutlicher	 hervorzuheben.	 Anschlie-

ßend	erfolgt	eine	prozentuale	Wichtung	der	Einsätze	gem.	

ihrer	Anteile	an	der	Gesamtzahl	der	Ereignisse.
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Risiko R 2

Durch	 das	 Risiko	 R	 2	 werden	 die	 Risiken/Gefahren,	 die	

in	 Wohn-	 und	 Freizeitbereichen	 entstehen	 können,	 einer	

Bewertung	 unterzogen.	 Im	 Wesentlichen	 lässt	 sich	 unter	

Zugrundelegung	 der	 Einwohnerzahl	 eine	 ausreichende,	

einfache	 und	 unkomplizierte	 Bewertung	 des	 Risikos	 R	 2	

vornehmen.

Dabei	ist	jedoch	zu	beachten,	dass	die	Mindestausrüstung	

einer	 Feuerwehr	 in	 Städten	 und	 Gemeinden	 allein	 in		

Abhängigkeit	von	der	Einwohnerzahl	 festzulegen,	nur	als	

Orientierung	dienen	kann.	Zur	Ergänzung	der	tabellarischen	

Auswertung	des	Risikos	R	2	wird	eine	grafische	Auswertung	

empfohlen	–	siehe	hierzu	auch	Risikoanalyse	grafisch.

Risiko R 3

Das	Risiko	R	3	bewertet	die	Risiken	infolge	der	Gefahren	

durch	 Transport	 und	 Lagerung	 im	 Zusammenhang	 mit		

Produktionsaktivitäten.	 Als	 Kennzahl	 für	 diese	 Faktoren	

wird	die	„Zahl	der	Beschäftigten“	empfohlen.	

Hingewiesen	wird	an	dieser	Stelle	ausdrücklich	darauf,	dass	

die	 immer	 geringer	 werdende	 Zahl	 der	 Beschäftigten	 in	

den	Unternehmen	dazu	führen	kann,	dass	das	tatsächliche		

Gefährdungspotential	unterschätzt	wird	bzw.	nicht	 richtig	

erfasst	werden	kann.

Ergänzend	 zur	 Ermittlung	 des	 tabellarischen	 Risikos	 R	 3	

wird	empfohlen,	nicht	oder	nur	schwer	erfassbare	bzw.	zu	

bewertende	Produktionsaktivitäten	bei	der	tabellarischen	

Risikoanalyse	R	4	sowie	der	„Risikoanalyse	grafisch”	zu	be-

rücksichtigen.
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Das	 Gefährdungspotential	 der	 beispielhaft	 aufgeführten	

Einrichtungen	 sollte	 bei	 der	 Risikoanalyse	 im	 Risiko	 R4		

berücksichtigt	 werden,	 damit	 das	 vereinfachte	 Analyse-

schema	für	das	Risiko	R3	beibehalten	werden	kann:

•	 	Landwirtschaftliche	Betriebe	mit	einer	großen	Zahl	von	

Tieren;

•	 	Bergeräume	 für	die	Vorratshaltung	von	Heu,	Stroh	und	

Futtermitteln;

•	 	Unterstellplätze	 für	 hochwertige	 Landtechnik	 (Mähdre-

scher	u.ä.);

•	 	alte	 Liegenschaften	 der	 Landwirtschaft	 (leerstehende	

Viehställe	 und	 Vorratsräume),	 die	 nach	 Aufgabe	 noch	

vorhanden	sind	und	nicht	mehr	genutzt	werden;

•	 	Lagerräume	 und	 -hallen,	 weil	 das	 vorhandene	 Gefah-	

renpotential	 aufgrund	 der	 hohen	 Brandlast	 und	 durch	

die	geringe	Anzahl	vorhandener	Beschäftigter	nicht	reell		

erfasst	wird;

•	 	Einrichtungen,	 in	 denen	 nicht	 ständig	 Beschäftigte	 vor	

Ort	 sind,	 wie	 Energieumspannwerke,	 Druckerhöhungs-	

bzw.	 Druckminderungsstationen	 von	 Erdöl,	 Erdgaspipe-

lines	u.ä.;

•	 	große	Handelsunternehmen	wie	Möbelhäuser,	Einkaufs-

parks	u.ä.;

•	 	Beherbergungsstätten,	 wie	 Gaststätten,	 in	 denen	 Un-

terkunftsmöglichkeiten	 angeboten	 werden,	 und	 kleine		

Hotels.
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Risiko R 4

Durch	das	Risiko	R	4	werden	besondere	Risiken	 in	 einer	

Kommune	 bzw.	 einem	 Ortsteil	 analysiert	 und	 erfasst.		

Dadurch	können	Gefahren	bewertet	werden,	die	im	Risiko	

R	3	nicht	ausreichend	erfasst	werden	konnten.	

Dieser	außergewöhnliche	Risikobereich	wird	in	5	Gruppen	

unterteilt,	die	mit	jeweils	2	Punkten	bewertet	werden	kön-

nen,	so	dass	in	der	Summe	eine	Höchstzahl	von	10	Punk-

ten	erreicht	werden	kann.	

Die	Einschätzung	der	beispielhaft	aufgeführten	Objekte	in	

die	einzelnen	Risikobereiche	kann	von	Stadt	und	Gemeinde	

bzw.	 Stadt-/Ortsteil	 unterschiedlich	 sein	und	muss	daher		

genauestens	überprüft	werden.	Ergänzende	Festlegungen	

trifft	die	Risikoanalyse	grafisch.

Der	Kommunalverwaltung	wird	empfohlen,	bei	der	Risiko-

bewertung	 das	 Einvernehmen	 mit	 der	 Feuerwehr	 herzu-

stellen.

Risiko R Gesamt

In	der	tabellarischen	Risikoanalyse	R	Gesamt	wird	nach	Ein-

tragung	der	erforderlichen	Daten	das	Ergebnis	ermittelt.Es	

kann	vorkommen,	dass	 trotz	der	brandschutztechnischen	

Notwendigkeit	 bestimmte	 Feuerwehrfahrzeuge	 nicht	 im		

Ausstattungsvorschlag	 berücksichtigt	 sind.	 Dies	 mag	 im	

Wesentlichen	 daran	 liegen,	 dass	 bei	 der	 Bebauung,	 der	

Löschwasserversorgung	oder	Anderem	von	dem	üblichen	

Standard	abgewichen	wurde.
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In	diesen	Einzelfällen	ist	eine	fachliche	Prüfung	notwendig.	

Dies	 kann	 beispielsweise	 der	 Fall	 sein,	 wenn	 trotz	 einer		

mehr	 als	 dreigeschossigen	 Bebauung	 ohne	 zweiten	 Ret-

tungsweg	 kein	 Hubrettungsfahrzeug	 vorgeschlagen	 wird	

oder	bei	gewerblichen	Objekten	in	Randlage	oder	Außen-

bereichen	keine	ausreichende	Wasserversorgung	vorhan-

den	ist.

In	 diesen	 beispielhaften	 Fällen	 wäre	 bei	 vorliegender	

Notwendigkeit	die	Vorhaltung	von	entsprechenden	Feuer-

wehrfahrzeugen	 unter	 Zugrundelegung	 der	 Bemessungs-	

	

werte	nach	Kapitel	4	vorzusehen.	Die	gleiche	Vorgehens-

weise	gilt	für	einzelne	Geräte	und	Ausrüstungen,	die	nicht	

zur	 Standardbeladung	 der	 vorgeschlagenen	 Feuerwehr-

fahrzeuge	zählen.

Die	nachfolgend	aufgeführten	Aufzählungen	für	Fahrzeuge	

und	Gerät	gelten	lediglich	beispielhaft	und	sind	nach	den	

jeweils	 örtlichen	 Gegebenheiten	 durch	 Fahrzeuge	 und		

Geräte	 mit	 einem	 entsprechenden	 feuerwehrtaktischen	

Einsatzwert	ersetzbar.

Bei der Ermittlung der Punkte für Schwer- und Stützpunktfeuerwehren kann es zum Nichterreichen der erforderlichen 
Punktzahl kommen, in diesem Fall muss man die Stadt- bzw. Gemeindefeuerwehr als Ganzes sehen und die Mindest-
stärkeVO Nds. heranziehen und dementsprechend ausstatten.
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Vorhandene	 Feuerwehrfahrzeuge,	 welche	 den	 Vorgaben	

der	 MindeststärkeVO	 Nds.	 entsprechen,	 werden	 bis	 zum	

Zeitpunkt	 ihrer	 Aussonderung	 der	 nach	 §	 5	 Abs.	 1	 bis	 3	

MindeststärkeVO	 Nds.	 beschriebenen	 Mindestausrüstung	

gleichgesetzt	(vgl.	§	5	Abs.	4	MindeststärkeVO	Nds.).

Risikoanalyse Grafisch

Zur	 Veranschaulichung	 sollte	 der	 Aktionsradius	 der	 Ein-

satzfahrzeuge	 um	 die	 Gerätehäuser	 mittels	 sogenannter	

Isochronen	 grafisch	 dargestellt	 werden.	 Hierbei	 handelt	

es	 sich	 um	 Positionen,	 die	 von	 einem	 bestimmten	 Aus-

gangspunkt	(Gerätehaus)	innerhalb	einer	festgelegten	Zeit			

(z.	B.	1	Minute,	2	Minuten,	3	Minuten	usw.)	erreicht	wer-

den	können.	

Beachtet	 werden	 müssen	 in	 diesem	 Zusammenhang	 die	

im	 Kapitel	 4.1	 „Eintreffzeit“	 aufgeführten	 Alarmfahrtge-	

schwindigkeiten	von	40	km/h	innerhalb	und	50	km/h	au-

ßerhalb	geschlossener	Ortschaften.

Den	 auf	 diese	 Weise	 ermittelten	 Punkten	 werden	 be-

stimmte	 Farben	 zugeordnet;	 beispielsweise	 1	 Minute	 =	

blau.	Gleichfarbige	Punkte	werden	zu	einer	Fläche	verbun-

den.	Auf	diese	Weise	erhält	man	eine	anschauliche	Grafik	

darüber,	 welche	 Orte	 einer	 Kommune	 innerhalb	 welcher	

Zeit	erreicht	werden	können.

Die	Risikokategorien	für	Brandgefahren,	 technische	Hilfe-

leistung,	nukleare,	biologische	und	chemische	Gefahren	so-

wie	für	Wassernotfälle	sind	der	Anlage	3	zu	entnehmen.

Die	 ergänzende	 Risikoanalyse	 und	 -bewertung	 erfolgt		

anhand	 des	 Bauplanungsrechtes	 nach	 den	 Typisierungen	

entsprechend	den	Anlagen	3	und	4.

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

vor Anlage 4

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

Darstellung:	Isochronen	der	Gemeinde	Uetze
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7.  Soll/Ist - Vergleich –  
erforderliche Maßnahmen

Eine	 Aufstellung	 der	 vorhandenen	 Fahrzeuge/Geräte,	

Feuerwehrhäuser	usw.	 ist	dem	Ergebnis	einer	neuen	Be-

rechnung	gegenüber	zu	stellen.	Hier	ist	ersichtlich,	ob	ein	

Mehrbedarf	notwendig	oder	auch	ein	Überhang	vorhanden	

ist.	 Ein	 Standortwechsel	 von	 Fahrzeugen/Geräten	 kann	

ebenfalls	in	Betracht	gezogen	werden.

Aufgrund	dieser	Ergebnisse	sind	Planungen	für	die	sofor-

tige	oder	mittelfristige	Beschaffung	von	Fahrzeugen/Gerä-

ten	leichter	durchzuführen	und	festzuschreiben.

Sofern	die	Anzahl	der	Sitzplätze	in	den	Einsatzfahrzeugen	

nicht	ausreicht,	sind	nach	jeweils	örtlichen	Gegebenheiten	

weitere	Fahrzeuge	einzusetzen,	um	die	erforderlichen	Ein-

satzkräfte	gemäß	Schutzzielfestlegung	(siehe	Ziffer	4)	zur	

Einsatzstelle	zu	befördern.

Da im Vordergrund die zu erreichenden Schutzziele  
stehen, sind die erforderlichen Maßnahmen daran aus-
zurichten.

Tabelle:	Beispielhafte	Gegenüberstellung	der	empfohlenen	Fahrzeuge	(SOLL)	und	tatsächlich	vorhandener	Fahrzeuge	(IST)
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Die	wirtschaftliche	Situation	in	den	Städten	und	Gemeinden	

ist	angespannt	und	der	Kostendruck	hat	sich	nicht	zuletzt	

auch	auf	die	 Feuerwehren	erhöht.	Die	Ausbildungsanfor-

derungen	nehmen	immer	mehr	zu,	und	die	Investitionsko-

sten	für	Feuerwehrfahrzeuge	und	Geräte	steigen.

Erschwerend	kommt	für	die	Feuerwehren	hinzu,	dass	die	

demographische	 Entwicklung	 in	 den	 nächsten	 10	 bis	 15	

Jahren	zu	einem	Kräftemangel	bei	den	Feuerwehren	und	

zu	einem	weiteren	Rückgang	der	 Verfügbarkeit	 der	 Frei-

willigen	 Feuerwehren	 –	 insbesondere	 tagsüber	 –	 führen	

wird.

Sofern	der	heutige	Qualitätsstandard	bei	den	Feuerwehren	

weiterhin	gehalten	werden	soll,	ist	es	notwendig,	alle	Auf-

gaben	kritisch	zu	hinterfragen	und	weiterführende	Verän-

derungen	voranzutreiben.

Als	Lösungsansatz	kommt	hier	die	gemeinsame	Wahrneh-

mung	der	Aufgaben	durch	zwei	oder	mehrere	Kommunen	

(interkommunale	Zusammenarbeit)	oder	auch	durch	Dritte	

in	Frage.	

Ziele	der	interkommunalen	Zusammenarbeit	sind	hierbei:

•	 	Effizientere	 Aufgabenerfüllung	 und	 verbesserte	 Wirt-

schaftlichkeit

•	 	größere	Handlungsfähigkeit	durch	Nutzung	von	Größen-

vorteilen

•	 Kosteneinsparungen

•	 Vereinheitlichung	von	Qualitätsstandards	

•	 Gewährleistung	von	Sicherheitsstandards

Eine	erfolgreiche	interkommunale	Zusammenarbeit	ist	da-

bei	an	folgende	Voraussetzungen	geknüpft:

•	 	Grundsätzliche	 Bereitschaft	 und	 der	 tatsächliche	 Wille	

zur	übergemeindlichen	Zusammenarbeit

•	 	gleichartige	Interessen	an	der	zukünftigen	Kooperation,	

mit	einem	Nutzen	für	alle

•	 gegenseitiges	Vertrauen	in	die	Arbeit	des	anderen

•	 Bestehen	eines	konkreten	Bedarfes

•	 	sorgfältige	 Planung	 und	 Vorbereitung	 inkl.	 der	 Spiel-	

regeln	in	der	Zusammenarbeit

•	 Verständigung	auf	gleiche	Normen	

•	 	Verständigung	auf	gleiche	Sicherheits-	und	Qualitätsstan-

dards

Beschaffungen	 könnten	 beispielsweise	 durch	 mehrere	

Kommunen	 gemeinsam	 vorgenommen	 werden,	 um	 auf	

diesem	Wege	günstigere	Preise	zu	erzielen.	Größere	Inve-

stitionen	 können	durch	mehrere	Kommunen	gemeinsam	

getragen	werden.

Eine	 interkommunale	 Zusammenarbeit	 ist	 auch	 im		

Personalbereich	möglich.	 Es	 ist	denkbar,	dass	auf	 Feuer-

wehrleute	zurückgegriffen	wird,	welche	in	der	jeweiligen	

Kommune	arbeiten,	aber	nicht	wohnen.	Eine	Abstimmung	

unter	 den	 jeweiligen	 Kommunen	 und	 Feuerwehren	 ist		

dabei	zwingend	erforderlich.

Eine	 interkommunale	 Zusammenarbeit	 bei	 der	 Beschaf-

fung	 von	 Hubrettungsfahrzeugen	 muss	 sehr	 genau	 ge-

prüft	werden	und	sollte	nur	im	Ausnahmefall	in	Erwägung	

gezogen	werden.	Hierbei	ist	zu	beachten,	dass	bei	hohen	

Häusern	(der	Fußboden	eines	Aufenthaltsraumes	ist	höher	

als	7	m	über	der	Geländeoberfläche)	die	Sicherstellung	des	

2.	Rettungsweges	(Nds.	Baurecht)	 inklusiv	Anleiterung	in	

15	 Minuten	 nach	 Alarmierung	 abgeschlossen	 sein	 muss.	

Hierzu	 sollten	 Anfahrtübungen	 mit	 Zeitmessung	 an	 allen	

infrage	kommenden	Objekten	durchgeführt	werden.

Ergebnis	 einer	 interkommunalen	 Zusammenarbeit	 müs-

sen	 dabei	 nicht	 nur	 gemeinsame	 Beschaffungen	 bzw.	

Ausschreibungen	sein.	Einsatzmittel	für	Gefahrguteinsätze	

könnten	beispielsweise	in	der	Weise	gebündelt	vorgehal-

ten	werden,	 dass	 nicht	 jede	Kommune	diese	beschaffen	

muss.	

8.  Interkommunale Zusammenarbeit / 
Zusammenarbeit mit anderen Organisationen
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Es	ist	darauf	zu	achten,	dass	entsprechende	Einsatzkräfte	für	

die	gebündelten Einsatzmittel	auch	tatsächlich	zur	Verfü-

gung	stehen.	Auch	die	Ausbildung	sollte	auf	Einsatzmittel,	

die	nur	in	einer	Kommune	vorhanden	sind,	gezielt	betrie-

ben	werden.	Die	Zusammenarbeit	 im	Ausbildungsbereich	

in	den	einzelnen	Kommunen	muss	zwingend	gemeinsam	

durchgeführt	werden,	da	gerade	beim	Einsatzgeschehen	in	

ungünstigen	Zeiten	alle	Einsatzkräfte	mit	allen	Geräten,	die	

zum	Einsatz	kommen,	arbeiten	müssen.

Um	eine	interkommunale	Zusammenarbeit	in	diesem	Be-

reich	zu	erreichen,	müssen	die	Kommunen	zunächst	 ihre	

Einsatzmittel	auflisten	und	festlegen,	welche	Einsatzmittel	

nicht	zwingend	an	allen	Standorten	für	den	Erstangriff	vor-

handen	sein	müssen.

Beim	Bündeln	von	Einsatzmitteln	in	den	Kommunen	sollte	

darauf	 geachtet	 werden,	 welche	 Einsatzmittel	 vorrangig	

nach	einer	Risiko-	bzw.	Gefahrenanalyse	in	den	jeweiligen	

Kommunen	 für	 den	 Erstangriff	 eingesetzt	 werden	 müs-

sen.	Beachtet	werden	muss	in	diesem	Zusammenhang	die	

Alarm-	und	Ausrückeordnung,	weil	diese	u.	a.	vorschreibt,	

zu	 welchen	 Einsatzarten	 die	 vorhanden	 Einsatzmittel	 zu	

alamieren	sind.

Als	Ergebnis	 ist	 festzuhalten,	dass	entscheidende	Kosten-

reduzierungen	durch	Mengenbündelung	und	durch	die	Ein-

führung	 von	 Qualitäts-	 und	 Sicherheitsstandards	 (Schutz-

ziele)	 entstehen	 können.	 Eine	 Zusammenarbeit	 ist	 dabei	

nur	möglich,	wenn	die	Schutzziele	nicht	gefährdet	werden.	

Um	Streitigkeiten	zu	vermeiden	ist	 im	Übrigen	zu	beach-

ten,	dass	die	Kostenverteilung	zweifelsfrei	geregelt	ist.
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Anlage 1 – Mitglieder des 
Projektes Feuerwehr

Lenkungsgruppe:

Herr	Dr.	Martensen	 	Dezernent	Sicherheit,	Wirtschaft	und	

Verkehr,	Region	Hannover

Herr	Backeberg	 Bürgermeister	Gemeinde	Uetze

Herr	Sternbeck	 Bürgermeister	Stadt	Neustadt

Herr	Griebe	 Bürgermeister	Stadt	Pattensen

Herr	Keitel	 Regionsbrandmeister

Herr	Schmidt	 Abschnittsleiter	II

Herr	Hahn	 Gemeindebrandmeister	Wedemark

Herr	Günter	 	Niedersächsisches	Ministerium	für	

Inneres	und	Sport

Arbeitsgruppe:

Herr	Schöne	 	Fachbereichsleiter	Öffentliche		

Sicherheit,	Region	Hannover

Herr	Meyer	 Stadtbrandmeister	Wunstorf

Herr	Kobbe	 Gemeindebrandmeister	Uetze

Herr	Mensing	 Gemeindebrandmeister	Wennigsen

Herr	Dobslaw	 Stadtbrandmeister	Pattensen

Herr	Nicks	 Stadtbrandmeister	Burgdorf

Herr	Bennecke	 Abschnittsleiter	III

Herr	Hilgert	 Abschnittsleiter	IV

Frau	Stroker	 Ordnungsamtsleiterin	Burgwedel

Herr	Seemann	 	Fachdienstleiter	Wirtschafts-	

förderung,	Ordnung	und	Bautechnik	

Ronnenberg

Herr	Rintelmann	 	Fachdienstleiter	Bürgerservice		

Neustadt

Herr	Hartmann	 	Stellvertretender	Ordnungsamtsleiter	

Lehrte

Herr	Müller	 	Teamleiter	Brandschutz,		

Region	Hannover

Herr	Hüls	 Team	Brandschutz,	Region	Hannover

Anlage 2 – Abkürzungen im 
Feuerwehrwesen

AGT	………………………………………Atemschutzgeräteträger

ELW	……………………………………………… Einsatzleitwagen

FF	 ………………………………………… Freiwillige	Feuerwehr

GW	…………………………………………………… Gerätewagen

LF………………………………………… Löschgruppenfahrzeug

MTF	…………………………… Mannschaftstransportfahrzeug

MZB	 ………………………………………………Mehrzweckboot

RTB	…………………………………………………… Rettungsboot

RW	……………………………………………………… Rüstwagen

SW	………………………………………………… Schlauchwagen

TLF	…………………………………………… Tanklöschfahrzeug

TSF	…………………………………… Tragkraftspritzenfahrzeug

TSF-W…	………………………… 	Tragkraftspritzenfahrzeug	mit	

	 Löschwasserbehälter	500l
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Anlage 3 – Besondere Gefahren

Brandgefahren

B1 B2

Kennzeichnende 
Merkmale

•		Weitestgehend	offene	Bebauung
•	 im	Wesentlichen	Wohngebäude
•	 	keine	nennenswerten	Gewerbe-	und		

Handwerksbetriebe
•				keine	Bauten	besonderer	Art	oder	Nutzung
•				Laub-	und	Mischwälder,	landwirtschaftliche		

Flächen

•	 	Überwiegend	offene	Bebauung		
(teilweise	Reihenbebauung)

•			überwiegend	Wohngebäude	(Wohngebiete)
•	 	einzelne	kleinere	Gewerbe-/Handwerks-	

betriebe,	Beherbergungsbetriebe
•	 	landwirtschaftliche	Betriebe,	Gartenbaube-

triebe
•	 	keine	oder	nur	1-geschossige	kleinere		

Gebäude	besonderer	Art	oder	Nutzung		
(z.B.	Kindergärten,	Schulen,	Altenheime,		
Altenwohnungen)

Art der Nutzung Reines	oder	Allgemeines	Wohngebiet,		
Dorfgebiet	im	Einzelfall,	wenn	überwiegend	
Wohnnutzung

Reines	oder	Allgemeines	Wohngebiet,	Dorfge-
biet,	Mischgebiet,	im	Einzelfall	wenn	überwie-
gend	Wohnnutzung

Geschosszahl max.	2	Geschosse	
(2	½	Geschosse	bis	Höhe	Fußboden	eines		
Aufenthaltsraumes	höher	als	7	m	über	der		
Geländeoberfläche)

max.	2	Geschosse	
(2	½	Geschosse	bis	Höhe	Fußboden	eines		
Aufenthaltsraumes	höher	als	7	m	über	der		
Geländeoberfläche)

Bauweise offene	Bebauung überwiegend	offene	Bebauung,	
Reihenhäuser

B3 B�

Kennzeichnende 
Merkmale

•	 Offene	und	geschlossene	Bebauung
•	 Mischnutzungen
•	 	Gewerbegebiete	ohne	erhöhten		

Gefahrstoffumgang
•			kleinere	Bauten	besonderer	Art	und	Nutzung	

(z.B.	Kindergärten,	Schulen,	Altenheime,		
Altenwohnungen)

•			Zum	überwiegenden	Teil	großflächig		
geschlossene	Bauweise

•			Mischnutzung	z.B.	mit	Gewerbegebieten		
und	-betrieben

•	 	Gewerbe-	oder	Industriebetriebe	mit		
erhöhtem	Gefahrstoffumgang

•	 große	Objekte	besonderer	Art	und	Nutzung
•		Betriebe	nach	Störfallverordnung

Art der Nutzung Reines	oder	Allgemeines	Wohngebiet,	
Dorfgebiet,	Mischgebiet,	Gewerbegebiet	ohne	
großflächig	geschlossene	Bebauung

Reines	oder	Allgemeines	Wohngebiet,	
Mischgebiet,	Kerngebiet,	Gewerbe-	und	
Industriegebiet

Geschosszahl max.	4	Geschosse	
(4	½	Geschosse	bis	Höhe	Fußboden	
eines	Aufenthaltsraumes	höher	als	12	m	
über	der	Geländeoberfläche)

über	4	Geschosse	
(bis	Höhe	Fußboden	eines		
Aufenthaltsraumes	höher	als	12	m		
über	der	Geländeoberfläche)

Bauweise offene	und	geschlossene	Bebauung großflächig	geschlossene	Bauweise

Eine	geschlossene	Bebauung	wird	analog	zur	Baunutzungsverordnung	ab	einer	zusammenhängenden	Hauslänge	von	50	m	angenommen.
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T1 T2

Kennzeichnende 
Merkmale

Kleinere	und	mittlere	Ortsverbindungsstraßen	
(z.B.	Kreis-	und	Landesstraßen	ohne	besondere	
verkehrliche	Besonderheiten/Unfallgefahren),	
Wohngebäude	sowie	kleine	Gewerbebetriebe/
Handwerksbetriebe

Kreis-	und	Landesstraßen,	soweit	
nicht	Risikokategorie	T1,	Bundesstraßen,	
Kraftfahrstraßen,	Bundesautobahnen,
schienengebundener	Personennahverkehr,	Bun-
desbahnstrecken,	größere	Gewerbe-	
und	Industriegebiete,	nukleare,	biologische	
und	chemische	Gefahren

Allgemeine Hilfe – 
Technische Hilfe

NBC1 NBC2 NBC3

N:			Kein	genehmigungspflichtiger		
Umgang	mit	radioaktiven	
Stoffen	im	Gebiet

B:	 	kleine	Anlagen	oder	Betriebe		
vorhanden,	die	mit	biogefähr-
denden	Stoffen	umgehen

C:	 	kein	bedeutender	Umgang	mit		
Gefahrstoffen

N:			Betriebe,	die	mit	radioaktiven	
Stoffen	umgehen	und	die		
gemäß	der	Strahlenschutzver-
ordnung	(StrlSchV)	in	der		
Gefahrengruppe	I	eingestuft	
sind

B:			Anlagen	oder	Betriebe	vorhan-
den,	die	mit	biogefährdenden	
Stoffen	der	Stufe	Bio	I	umgehen

C:			Betriebe	und	Anlagen,	die	in	
geringem	Umfang	mit	Gefahr-
stoffen	umgehen,	aber	nicht	der	
Störfallverordnung	unterliegen.	
Lagerung	von	Gefahrstoffen	mit	
geringem	Gefahrenpotential	–		
keine	Chemikalienlager

N:			Betriebe,	die	mit	radioaktiven	
Stoffen	umgehen	und	die	ge-
mäß	der	StrlSchV	in	die		
Gefahrengruppe	II	oder	III		
eingestuft	werden

B:			Anlagen	oder	Betriebe	vorhan-
den,	die	mit	biogefährdenden	
Stoffen	der	Stufe	Bio	II	oder		
Bio	III	umgehen

C:			Betriebe	oder	Anlagen,	die	mit		
Gefahrstoffen	umgehen	und	der		
Störfallverordnung	unterliegen,		
Chemikalienhandlungen	und	
-lager,	die	nicht	der	Störfallver-
ordnung	unterliegen
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W1 W2 W3

•	 	Keine	nennenswerten	Gewässer		
vorhanden

•	 kleine	Bäche

•	 Größere	Weiher,	Badeseen
•	 	Flüsse	und	Seen	ohne		

gewerbliche	Schifffahrt

•	 	Flüsse	und	Seen	mit		
gewerblicher	Schifffahrt	oder	
Bundeswasserstraßen
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Wassernotfälle
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